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                      Antrag
e auf Erteilung einer Erlaubnis zur Sondernutzung von öffentlichem

Straßenland ($ 11 Berliner Straßengesetz)
Hl | / l $ Pla Kate

“ An das Pe Bealıksamt Ehzrlottenhurg- Wi seht Pr
Ü hu r loken.b un in, ieh Berlin] zentrale Fostvarteit hsolail

  
    

   

 
      

   
   

MAAS u 0 MANM 7 _ J
40643 Berin u: iD 4 ch. +yiu Bottsio|

Antragsart*: I FNNER I on Aktenzeichen:

    
 
  
 

Sondernutzer Registereintrag”; (nur bei Firmen)

‚Firma: MN D. Ferlı IR "Rezirksvehu k

Ckax.k ab ur, W. Wlmes 2.40 unter Nr.:

Londs geshäffc helle Bert

Anrede/Namet: „ra S.&h............ Vorname; H % „ Geb.-datum;,. nun

Bei Firmen: Name des ea ee 1? Be wi 9
e. 5:

Straße* MET" I\. UA., VL IN Yr. 4 ct Mn Pr I v Ü

puz,on:_ AOLCH Klerlin Na
\ x Konlıkkg af Char! lotk nburs

nn er FAN een E-Mail; „NONTUN fa) ard,>. (‚har onen 75”
Für Pücagen bitte Tokfono oder E-Mail N NGODON Tec

   
 
  

  

ingetragen in:

  

    
      
    
     
    
  
      
  

    

_W ilme ers ki inf

 

Bevollmächtigter (Nur ausfüllen, wenn Sie den Antrag im
Namen des Sondemutzers stellen und eine Vollmacht vorliegt.

Firma; wie ee
Anrede/Namef; Zabel U

Bei Firmen, Name des Änsprechp aka

Registereintrag“; ! (nur bei Firmen)

eingetragen in:

unter Nr,:

 

 

Straße* Hausnummer*: ai

PLZ”, Ort* 3

  

örtliche Details:
ggf. Angabe von
weiteren Straßen

Nutzung auf*: D) Gehweg Shen sn Straßenraum

 

 

* mit Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder
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                      A6h. Wahl 20724

Zeitraum der Nutzung

 
 

(TT.MM.JJJJ)

Art der Nutzung*
Hinweis: Nur eine Sondemutzungsart je Antrag auswählen.

Anzahl* | Ausmaß / Umfang*

 

D Apothekenmast
Ü] Balkone

D Briefkästen
U Baugerüst

[) Beleuchtung von eben 4
E) Bodenhülsen oder Mate On
DE ge
OD] BVG-Wartehallen etc. nn
OD) Einwurfschächte, Fundamente u
D Erker Veranda oO er
D fest eingebaute Fahrradständer TE
[ID Fremdwerbung an Baugerüsten
D) Großflächenwerbetafeln

Deinseitig U zweiseitig EEE
U Lichterketten, te. 2
ID) Mobile Kräne und Schägufzüge |
D) Oberrdische Leitungen OO
D ortsfester Verkaufsstand

BIEOREHUMIGIB:....... nun
DO] Postablagekästen an
DI Private Leitungen im traßengrund On
DO] Schwenkbereich von Kränen
OD Telefonzellen a u ®

D Verkaufsstände bei Demonstrationen
Art der Stände / Aufbauten:

Pr rg)

D] Werbeanlagen (festsitzend)
D einseitig U zweiseitig

! ’ SPusnbsusnerme | Aedssssnierintsrensnensnsstenssnnnnenn ee

D) Werbeanlagen (freistehend)
D einseitig U zweiseitig

O Zirkuswerbung
Veranstaltungsort: ee
Zeitraum des GasisplelS; ....mmanmmimminn

 

U] Sonstige Nutzung:

* mit Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

                      
                        
                          
                        
                        [image: 2]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Jedem Antrag muss ein bemaßter Lageplan bzw. eine Skizze mit den Abmessungen der von Ihnen
beantragten Sondernutzung sowie den Breitenangaben der Verkehrsflächen beigefügt werden, Die für
den Fußgängerverkehr an der schmalsten Stelle verbleibende Breite ist gesondert auszuweisen, Auch
_Park- bzw, Seitenstreifen und Radwege eto. sind in dem Plan anzugeben.

Folgende Anlagen sind diesem Antrag beigefügt:

I Lageplan DU a rer
DJ Vollmacht Bea gs

Mir/uns ist bekannt, dass die beantragte Sondernutzung des Straßenlandes gebührenpflichtig ist.

Nach 8 28 BerlStrG handelt derjenige ordnungswidrig, der vorsätzlich oder fahrlässig entgegen $ 11
Abs. 1 eine öffentliche Straße ohne die erforderliche Erlaubnis zur Sondernutzung gebraucht, Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10,000 Euro geahndet werden, Gegenstände,
die sich auf eine derartige Ordnungswidrigkeit beziehen, können entzogen werden,

Außerdem kann die zuständige Erlaubnisbehörde ein Verwaltungsverfahren wegen unerlaubter
Sondernutzung einleiten und Sondernutzungsgebühren für diese Zeiträume festsetzen,

in SO.E2A

    

172

Ort, Datum

     

Unterschrift Sondernutzer / Bevollmächtigter
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                      Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin . |
Abteilung Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten
- Ordnungsamt - | \ |

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf - Ord A 123 - 10617 Berlin (Postanschrift) Telefax (030) 9029-29049
Vermittlung (030) 9029-10

u Internet:
Nur per E-Mail , http://www.charlottenburg-wilmersdorf.de
AfD Charlottenburg-Wilmersdorf En
: mail:
c/o AD Landesverband Berlin ordnungsamt@charlottenburg-
Kurfürstenstraße 79 ner RT
. resse ni zum Empfang signierter Mails eigne'
10787 Berlin er
post.ordnungsamt@charlottenburg-
wilmersdorf.de
Mailadresse für den Empfang von signierten Mails
Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle:
Tel. 9029 - 29 000
Fax 9029 - 29 039
Geschäftszeichen Bearbeiter Zimmer Telefon (Durchwahl) Datum
Ord A 123-Plakatierungap Fr. Mussehl 2049 9029-29051 05.05.2021

(Bei Antwort bitte angeben)

Plakatierung zur Bundestagswahl am 26.09.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der beantragten Plakatierung für die Bundestagswahl am 26.09.2021 durch die von Ihnen vertre-
tene Institution „"AfD Charlottenburg-Wilmersdorf‘ auf öffentlichem Straßenland übersende ich Ihnen
zunächst die Auflagen für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes.

Bitte faxen oder mailen Sie diese unverzüglich mit der Unterschrift des Verantwortlichen für die Plaka-
tierung vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück:

FAX-Nummer: 030 / 9029 29049

E-Mail : ordnungsamt@charlottenburg-wilmersdorf.de

Ich weise besonders auf die Nebenbestimmungen hin. Sie werden Bestandteil der Ihrer Institution zu
erteilenden Erlaubnis. Sie müssen bei Verstößen gegen die Nebenbestimmungen der Erlaubnis mit
der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und einer Geldbuße rechnen.

Erst nach Eingang der unterzeichneten Auflagen wird Ihnen die Erlaubnis erteilt.

 

Dienstgebäude: Sprechzeiten: Zahlungen bitte nur unbar an die Bezirkskasse Eingang
Hohenzollerndamm 174-177 Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle: Charlottenburg- Wilmersdorf, 10585 Berlin
10713 Berlin Mo, Di 9 bis 13 Uhr Kontonummer Geldinstitut Bankleitzahl a
Do 13 bis 18 Uhr 4886101 Postbank Berlin 100 100 10 _-
Verkehrsverbindungen: Fr. 9 bis 13 Uhr IBAN: DE89 1001 0010 0004 8861 01 Auch für Kinderwagen
Die aktuellen Sprechzeiten der Sachbear- pic: PBNKDEFF geeignet
3,7 beitungen in den jeweiligen Fachberei- ‚ h
i 710011679 Berliner Sparkasse 100 500 00
Fehrbelliner Platz chen und Arbeitsgruppen des Ordnungs- IBAN: exe Kae 0000 0710 0116 79
amtes entnehmen Sie bitte dem Internet- BIC: . BELADEBE
el 101, 104, 115 auftritt '

Bürgertelefon täglich 6 bis 22 Uhr
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                      Zum Antrag vom 30.04.2021 der Partei „AfD Charlottenburg-Wilmersdorf c/o AfD
Landesverband Berlin, Kurfürstenstraße 79, 10787 Berlin“

Auflagen für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes zur Befestigung
von Plakaten an Lichtmasten der öffentlichen Beleuchtung

1:

Die Sondernutzungserlaubnis wird vorbehaltlich der Zulassung für die Bundestagswahl
am 26.09.2021 erteilt.

Die Tafeln sind zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer so zu befestigen und zu
unterhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und
Gesundheit anderer, nicht gefährdet werden.

Das Aufhängen von Plakaten in Grünanlagen ist grundsätzlich nicht gestattet.

Lichtmasten mit Werbetafeln der Draußenwerber GmbH oder anderweitigen
Sondernutzungen (z.B. 'Ladeinfrastruktur) dürfen ausdrücklich nicht belegt werden.

In folgenden Straßen bzw. an folgenden Örtlichkeiten darf eine Anbringung von
Plakaten an Lichtmasten ausdrücklich nicht vorgenommen werden:

 

 
   

Budapester Straße
Hardenbergplatz

 

 

Goslarer Platz (innere Parkfläche)

 

 

 

 

 

 
   
 
     

  

Joachimsthaler Straße (zw.
Hardenbergstraße und Lietzenburger
Straße)

Kurfürstendamm

Los-Angeles-Platz (innere Parkfläche)

Hardenbergstraße

  
  

Klausenerplatz (Platzfläche
Lietzenseepark

 

 

 
 

 

  
     
   

 

Spandauer Damm (zw. Kaiser-Friedrich-
Straße bzw. Luisenplatz und
Klausenerplatz)

Tauentzienstraße

 
   

b) Von dieser Erlaubnis ausgenommen sind die unmittelbaren Umgebungen der
eingetragenen Baudenkmäler Brix- und Savignyplatz sowie der öffentlichen Grün-
und Naherholungsanlagen (Parks und parkähnliche Anlagen sowie sonstige
gärtnerisch gestaltete Flächen), bei denen es sich nicht um öffentliches Straßenland im
Sinne des BerlStrG handelt.

Die Nutzung der Maste im Bereich der Bundesautobahnen ist ebenfalls
ausgeschlossen.

Das Aufhängen. von Plakaten ist nur mit einem Mindestabstand von 5 m zum
Kreuzungsbereich zulässig. Darüber hinaus ist bei dem Aufhängen von Plakaten in der
Nähe von Kreuzungs-, Einmündungs- und Querungsbereichen in jedem Einzelfall die
Sichtbarkeit auf Verkehrsteilnehmer -— hier insbesondere Kinder, die die Straße
überqueren möchten- sicher zu stellen. Ebenso ist die freie Sicht auf
Verkehrseinrichtungen sicherzustellen.

Hieraus können sich ggf. größere Abstände im Interesse der Verkehrssicherheit

ergeben.

An den Anlagen der öffentlichen Beleuchtung dürfen keine Veränderungen
vorgenommen werden und es darf keine Beeinträchtigung der Ausleuchtung von
Gehweg, Radweg oder Fahrbahn eintreten.

. Wahlwerbung an Lichtmasten darf nur in dem Umfang erfolgen, der die Stand- und

Betriebssicherheit des Lichtmastes nicht gefährdet.

Das Format des Wahlplakates darf die Größe AO (Höhe 1,18 m und Breite 0,84 m) nicht
übersteigen. Aus Standsicherheitsgründen sind -je nach Masthöhe- maximal drei
Wahlplakate je Mast zulässig. Für die Befestigung der Halterung dürfen ausschließlich
nichtrostende Materialien (z.B. Kabelbinder) verwendet werden. Die Verwendung
selbstklebender Materialien ist nicht gestattet.
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                      10. Die Plakate dürfen nur auf folgende Weise angebracht werden:

71,
12;

13.

14.

15.

16.

-ebenerdig unter Beachtung eines Sicherheitsabstandes (Schrammbordmaß) von
0,5 m zur Fahrbahn bzw. 0,25 m zum Radweg. Dabei ist zu beachten, dass der
ungehinderte Zugang zum Mastklappenbereich sichergestellt ist (s.Anlage);

- werden die Plakate nicht ebenerdig angebracht, darf die Höhe der Unterkante
(lichte Höhe) im Fußgänger- und Radfahrbereich bei einer Größe bis DIN B1 2,25

m und bei einer Größe von DIN A 0 3,0 m nicht unterschreiten; auf keinen Fall darf
ein Plakat in die Fahrbahn hineinragen.

Die Nutzung der Maste im Bereich der Bundesautobahnen ist ausgeschlossen.

Insbesondere der Schutz der Funkdatenantenne sowie die Erkennbarkeit der
Mastnummer sowie die Zugänglichkeit der Mastklappen_(s. Anlage) sind zu

gewährleisten. Bei der Demontage ist ebenfalls darauf zu achten, dass weder _die
Funkdatenantenne noch die Mastnummer beschädigt bzw. abgerissen werden. Sollte

dieses dennoch passieren, ist die Stromnetz Berlin GmbH, BerlinLicht, unverzüglich über
den Schaden zu informieren (Hotline: 0800 — 110 2010).

Die Plakate sind vollständig bis zum 03.10.2021 vom öffentlichen Straßenland zu
entfernen, d. h. dass auch das verwendete Befestigungsmaterial (Draht, Schnur,
Kabelbinder usw.) vollständig beseitigt werden muss.

Das Befahren der Vegetationsflächen - auch zum Zwecke des Auf- und Abbaus - ist nicht
zulässig!

Sie haften für alle Schäden, die anlässlich der Sondernutzung (Vorhandensein, An- und
Abbau, Herabfallen üsw.) etwa entstehen sollten. Sie sind verpflichtet, alle entstehenden
Schäden an den Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf Ihre Kosten durch das
vom Eigentümer zu benennende Unternehmen beseitigen zu lassen. Gleichzeitig gilt das
Land Berlin als von Schadenersatzansprüchen Dritter freigestellt, die in diesem
Zusammenhang gegen Berlin erhoben werden.

Den Anweisungen des Ordnungsamtes, des Straßen- und Grünflächenamtes, der
Polizei, der Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH ist sofort nachzukommen.

Oben stehende Auflagen werden zur Kenntnis genommen und als Bestandteile
der Genehmigung anerkannt:

Baum Unterschrift

Verantwortliche / Verantwortlicher:

Name:

Vorname:

 

 

Geburtsdatum:

Anschrift: |

E-Mail:
Fax-Nr.:

Tel-Nr.:

 

 

 

Bitte vollständig ausfüllen!
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                      Veranstaltungen

Von: Veranstaltungen

Gesendet: „Mittwoch, 5. Mai 2021 09:45

An:

Betreff: Plakatierung Bundestagswahl 2021
Anlagen: AnschreibenSNEPlakateAfD.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
beiliegendes Schreiben erhalten Sie mit der Bitte um weitere Veranlassung.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

‚lussehl
Fr. Mussehl

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

Abteilung Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten
-Ordnungsamt-

Ord A 123

Zimmer 2049

Hohenzollerndamm 174-177

10713 Berlin

Tel.:030-9029-29051
Fax.:030-9029-29049

„-Mail ( Gruppenmail):ordnungsamt@charlottenburg-wilmersdorf.de
E-Mail ( persönlich):cw151123@charlottenburg-wilmersdorf.de

Diese E-Mailadressen sind aus technischen Gründen nicht für den Empfang signierter und /oder verschlüsselter
Mails geeignet.

Elektronisch signierte Mails richten Sie bitte an:
post.ordnungsamt@charlottenburg-wilmersdorf.de
Ä
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                      Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
Abteilung Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten
- Ordnungsamt =

  
   

BA Charlottenburg-Wilmersdorf
von Berlin
Ordnungsamt

    
    
  
  
 
 

Bezırksamt Charleltenburg.Wimersdort Org A 128 » 10617 Berin |PBdüiisänninl 1. MAI 2021 Telefax (030) 9029-29049
ittlung (030) 9029-10

. ernet:
Nur per E-Mail EEE EB eneneeeneennennsenn. Ivww.charlottenburg-wilmersdorf.de
AfD Charlottenburg-Wilmersdöff. ..... ...' :sstalle

  

c/o AfD Landesverband Berlin En eniliiheiihi
Kurfürstenstraße 79 -“ 10,MAI 2021 wimersdonlde au aaa
10787 Berlin 316558 Acht Zum Eimpf has gesıgne

can ee | posl.ordnungsami@charlottenburg:
m — TI wilmersdorf.
ianadtesse für gen Empfang on sıaverten ieıts

Zentrale Anlauf: und Beratungsstelle:

Tel. 9029 : 29 000

Fax 9029 = 29 039
Geschäfts Bearbeiter Zimmer Telefon (Durchwahl) Datum
Ord/A 123-Piakajlerungap Fr, Mussehl 2049 9029-29051 05.05.2021
(Bei Antwort bilte arfgeben)

Plakatierung zur Bundestagswahl am 26.09.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der beantragten Plakatierung für die Bundestagswahl am 26.09.2021 durch die von Ihnen vertre-
tene Institution „"AfD Charlottenburg-Wilmersdorf' auf öffentlichem Straßenland übersende ich Ihnen
zunächst die Auflagen für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes.

Bitte faxen oder mallen Sie diese unverzüglich mit der Unterschrift des Verantwortlichen für die Plaka-
tierung vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück:

FAX-Nummer: 030 / 9029 29049

E-Mail ; ordnungsamt@charlottenburg-wilmersdorf.de

Ich weise besonders auf die Nebenbestimmungen hin, Sie werden Bestandteil der Ihrer Institution zu

erteilenden Erlaubnis, Sie müssen bei Verstößen gegen die Nebenbestimmungen der Erlaubnis mit
der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und einer Geldbuße rechnen.

Erst nach Eingang der unterzeichneten Auflagen wird Ihnen die Erlaubnis ertellt.

 

Dienstgebäude: Sprechzeiten: Zahlungen bitte nur unbar an die Bezirkskasse Eingang

Hohenzollerndamm 174-177  Zenira'a Anlauf: und Berafungsstelte: Charlottenburg- Wilmersdorf, 10585 Berlin nung

10713 Berlin Mo, DI 9nıs 13 Uhr Kontonummer Geldinsttul Bankleitzahl Kuna man En: 161
Do 1305 18. Uhr 4886191 Postbank Berlin 100 100 10 Re

Verkehrsverbindungen Fr. 9 bis 13 Uhr IBAN: DEE9 1001 0010 0004 8861 O1 Auch far Kinderwagen
Die aktuellen Sprechzeiten der Sachbear: Ric; PBNKDEFF geeignet

97 beitungen \n den jeweihgen Fachberen zungıie7s  Berinar Spaikasse 100 600 09

Fehrbelliner Platz enen und Arbeilsgruppen des Ordnungs: N DE43 1005 0000 0710 0116 75
amles entnehmen Ste bilte dem Internet: nie. BELADEBE

= 101, 104,116 auftatt
Borgertetelon taglıch 6 bis 22 Unr

                      
                        
                          
                        
                        [image: 8]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Zum Antrag vom 30.04.2021 der Partei „AD Charlottenburg-Wilmersdorf c/o AfD
Landesverband Berlin, Kurfürstenstraße 79, 10787 Berlin"

Auflagen für die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes zur Befestigung
von Plakaten an Lichtmasten der öffentlichen Beleuchtung

1. Die Sondernutzungserlaubnis wird vorbehaltlich der Zulassung für die Bundestagswahl
am 26.09.2021 erteilt,

2, Die Tafeln sind zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer so zu befestigen und zu
unterhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und
Gesundheit anderer, nicht gefährdet werden.

3, Das Aufhängen von Plakaten in Grünanlagen ist grundsätzlich nicht gestattet.

4. Lichtmasten mit Werbetafeln der Draußenwerber GmbH oder anderweitigen
Sondernutzungen (z.B. Ladeinfrastruktur) dürfen ausdrücklich nicht belegt werden,

In folgenden Straßen bzw. an folgenden Örtlichkeiten_darf eine Anbringung von
Plakaten an Lichtmasten ausdrücklich nicht vorgenommen werden:

 

5.

 
   
 
   

2)

  

_ T Budapester Straße
_| Hardenbergplatz _

Joachimsthaler Straße (zw Leine
Hardenbergstraße und Lietzenburger
Straße

  

   

"Goslarer Platz ee ey

Hardenbergstraße

 

 
  
  
   
  

 

or

 
 
 
  
 

   
  

Klausenerplatz (Plat Kurfürstendamm 2
Lieizenseepark_ _ Los-Angeles-Platz (innere Parkfläche)

Spandauer Damm (zw. Kaiser-Friedrich- | Tauentzienstraße |
Straße bzw. Luisenplatz und | |
| Klausenerplatz)_ ee |

  

 

b) Von dieser Erlaubnis ausgenommen sind die unmittelbaren Umgebungen der
eingetragenen Baudenkmäler Brix- und Savignyplatz sowie der öffentlichen Grün-
und Naherholungsanlagen (Parks und parkähnliche Anlagen sowie sonstige
gärtnerisch gestaltete Flächen), bei denen es sich nicht um öffentliches Straßenland im
Sinne des BerlStrG handelt,

Die Nutzung der Maste im Bereich der Bundesautobahnen ist ebenfalls
ausgeschlossen,

Das Aufhängen von Plakaten ist nur mit einem Mindestabstand von 5 m zum
Kreuzungsbereich zulässig, Darüber hinaus ist bei dem Aufhängen von Plakaten in der
Nähe von Kreuzungs-, Einmündungs- und Querungsbereichen in jedem Einzelfall die
Sichtbarkeit auf Verkehrsteilnehmer — hier insbesondere Kinder, die die Straße
überqueren möchten- sicher zu stellen, Ebenso ist die freie Sicht auf
Verkehrseinrichtungen sicherzustellen.

Hieraus können sich agf. größere Abstände im Interesse der Verkehrssicherheit

ergeben.

7, An den Anlagen der öffentlichen Beleuchtung dürfen keine Veränderungen
vorgenommen werden und es darf keine Beeinträchtigung der Ausleuchtung von
Gehweg, Radweg oder Fahrbahn eintreten,

8, Wahlwerbung an Lichtmasten darf nur in dem Umfang erfolgen, der die Stand- und
Betriebssicherheit des Lichtmastes nicht gefährdet,

9, Das Format des Wahlplakates darf die Größe AO (Höhe 1,18 m und Breite 0,84 m) nicht
übersteigen, Aus Standsicherheitsgründen sind -je nach Masthöhe- maximal drei
Wahlplakate je Mast zulässig, Für die Befestigung der Halterung dürfen ausschließlich
nichtrostende Materialien (z,B. Kabelbinder) verwendet werden. Die Verwendung
selbstklebender Materialien ist nicht gestattet,

o
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                      10, Die Plakate dürfen nur auf folgende Weise angebracht werden:

-ebenerdig unter Beachtung eines Sicherheitsabstandes (Schrammbordmaß) von

0,5 m zur Fahrbahn bzw. 0,25 m zum Radweg, Dabei ist zu beachten, dass der

ungehinderte Zugang zum Mastklappenbereich sichergestellt ist (s. Anlage);

- werden die Plakate nicht ebenerdig angebracht, darf die Höhe der Unterkante

(lichte Höhe) im Fußgänger- und Radfahrbereich bei einer Größe bis DIN B 1 2,25
m und bei einer Größe von DIN A 0 3,0 m nicht unterschreiten; auf keinen Fall darf

ein Plakat in die Fahrbahn hineinragen.

 

 

11. Die Nutzung der Maste im Bereich der Bundesautobahnen ist ausgeschlossen.

   

dieses dennoch passieren, ist die Stromnetz Berlin GmbH, BerlinLicht, en über
den Schaden zu informieren (Hotline: 0800 — 110 2010).

13. Die Plakate sind vollständig bis zum 03.10.2021 vom öffentlichen Straßenland zu
en, d. h. dass auch das verwendete ee (Draht, Schnur,

14, Das Betahren: der Vosstalonefliähen - auch zum Zwecke des Auf- und Abbaus - ist nicht
zulässig!

15, Sie haften für alle Schäden, die anlässlich der Sondernutzung (Vorhandensein, An- und
Abbau, Herabfallen usw,) etwa entstehen sollten. Sie sind verpflichtet, alle entstehenden
Schäden an den Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf Ihre Kosten durch das
vom Eigentümer zu benennende Unternehmen beseitigen zu lassen, Gleichzeitig gilt das
Land Berlin als von Schadenersatzansprüchen Dritter freigestellt, die in diesem
Zusammenhang gegen Berlin erhoben werden.

16, Den Anweisungen des Ordnungsamtes, des Straßen- und Grünflächenamtes, der
Polizei, der Feuerwehr und der Stromnetz Berlin GmbH Ist sofort nachzukommen.

Oben stehende Auflagen werden zur Kenntnis genommen und als Bestandteile
der Genehmigung an

   
 
 
    
 
 
   
  

Verantwortliche / Verantwortlicher:
Name: __1
Vorname:
Geburtsdatum:
Anschrift:
E-Mail:
Fax-Nr:

Tel-Nr.:
Bitte vollständig ausfüllen!
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